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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Retschow hat die Aufstellung des Bebauungsplanes 

(B-Plan) Nr. 6 "Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage nordwestlich der Ortslage 

Stülow" beschlossen um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für das Gebiet zu 

schaffen.  

Im Jahr 2023 erfolgte eine Erfassung der Brutvögel und Reptilien im Geltungsbereich und 

angrenzenden Strukturen. Für alle übrigen planungsrelevanten Arten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie erfolgt eine Potenzialabschätzung im vorliegenden Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrag. 

Der gesamte Geltungsbereich wurde im April 2023 einer Biotoptypenkartierung nach der 

"Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen" (LUNG 20131) 

unterzogen.  

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Aufstellung von Bauleitplänen und der Errichtung baulicher Anlagen auf baulich nicht 

genutzten Grundflächen entstehen gemäß § 1a BauGB (Baugesetzbuch) in Verbindung mit 

Regelungen des Bundesnaturschutzgesetz unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft, 

anzusprechen ist insbesondere neben dem Schutzgut „Landschaft/Ortsbild“ der Biotop- und 

Artenschutz.  

Europarechtliche Regelungen zum Artenschutz ergeben sich aus der Fauna-Flora-Richtlinie 

92/43/EWG (FFH-RL i. d. Artikeln 12, 13 und 16) und der Richtlinie über die Erhaltung der wild 

lebenden Vogelarten 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie i. d. Artikeln 5, 6 und 7).  

Die dort beschriebenen Vorgaben zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten wurden 

bei der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009, in der 

aktuellen Fassung vom 19.06.2020 verankert.  

Unter § 44 BNatSchG sind die zentralen Vorschriften für die besonders und streng geschützten 

Tier- und Pflanzenarten als auch die Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) genannt. Danach 

ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

 
1 ANLEITUNG FÜR DIE KARTIERUNG VON BIOTOPTYPEN UND FFH-LEBENSRAUMTYPEN IN MECKLENBURG-VORPOMMERN, STAND 

2013. 
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Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(Zugriffsverbote). 

Von den Verboten können die zuständigen Behörden für Naturschutz und Landschaftspflege 

Ausnahmen zulassen. Regelungen hierzu geben die § 45 und 67 BNatSchG.  

Danach müssen bestimmte Ausnahmevoraussetzungen erfüllt sein: 

1. zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder wasserwirtschaftlicher oder 

sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 

günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

„Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 

und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert….. Artikel 16 

Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind zu 

beachten.“ 

Der vorliegende Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) dient dazu, die 

artenschutzrechtlichen Bestimmungen abzuarbeiten, die sich aus dem 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG2) ergeben, mit dem EU-rechtliche Vorschriften in 

nationales Recht umgesetzt werden.  

Der AFB behandelt dabei im Wesentlichen die sogenannten europarechtlich geschützten 

Arten. Hierbei handelt es sich um: 

 europäische Vogelarten, d.h. alle wildlebenden europäischen Vogelarten im Sinne des 

Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie; 

 alle Arten des Anhangs IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie.  

 

 
2 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG) VOM 29. JULI 2009 (BGBL. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2024 (BGBL. I S. 225) M.W.V. 09.07.2024. 
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2 Methodik 

Zunächst wird geprüft, ob für planungsrelevante Arten ein Vorkommen im Wirkungsbereich 

des Vorhabens bekannt oder zu erwarten ist (Relevanzprüfung s. Anlage 2).  

Ist das Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt oder wird von einem potenziellen 

Vorkommen planungsrelevanter Arten ausgegangen, sind weitere Prüfschritte vorzusehen. 

Im AFB wird Art für Art geprüft, ob bei einem Vorhaben mit einer Verletzung der in § 44 Abs. 

1 BNatSchG dargelegten Zugriffsverbote zu rechnen ist (s. Formblätter). Für diese Arten muss 

gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG auch im Zuge eines Eingriffs oder Vorhabens die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt werden. Dazu muss falls erforderlich ein vorgezogener Ausgleich geschaffen 

werden. Dieser erfolgt in Form der so genannten CEF (continued ecological functionality) - 

Maßnahmen (s. Maßnahmenblätter).  

Kann der Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG auch durch CEF-

Maßnahmen nicht vermieden werden, kann das Vorhaben nur nach einer vorherigen 

Ausnahmeprüfung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG stattfinden.  

Hierzu gehört zunächst die Ermittlung des aktuellen Erhaltungszustandes der betroffenen 

Arten. Es ist darzulegen, wie eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen 

Arten sowohl auf lokaler als auch auf biogeografischer Ebene vermieden werden kann.  

Hierzu müssen falls erforderlich FCS (favourable conservation status) - Maßnahmen festgelegt 

werden. Diese sind kompensatorische Maßnahmen zur Verbesserung der 

Lebensraumsituation in Bezug auf die Populationen in der biogeografischen Region (FROELICH 

& SPORBECK 20103). 

Für zahlreiche Arten konnte nach eingehender Prüfung das Vorkommen im Plangebiet 

ausgeschlossen werden (s. Anlage 2 Relevanzprüfung).  

Im Kap. 4 werden entsprechend dem Ergebnis der Brutvogel- und Reptilienerfassung 2023 und 

der o. g. Relevanzprüfung artbezogen Vorkommen sowie Betroffenheit der im UG 

vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten 

beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 FROELICH & SPORBECK (2010): Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern. 
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Sind Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder 

europäische Vogelarten betroffen? (Relevanzprüfung) 

Keine 

artenschutzrechtliche 

Fragestellung (§ 44 

Abs. 5 Satz 5)  

a) Erhebliche 

Störung (§ 44 

Abs.1 Nr. 2) 

b) Entnahme, 

Beschädigung, 

Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3) 

Unvermeidbare mit 

b) verbundene 

Verluste/Beeinträchti

gungen (§ 44 Abs. 5 

Satz 2) 

c) Fang, Entnahme, Verletzung, 

Tötung von Individuen (§ 44 Abs. 1 

Nr. 1) 

Kein Verbotstatbestand 
Zulassung unter Berück-

sichtigung ggf. 
erforderlicher 

Maßnahmen/Auflagen 
[z. B. vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen, 
CEF-Maßnahmen] 

ja 

Ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt? 
(§ 44 Abs. 5 Satz 2), ggf. mit 

vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen, CEF-

Maßnahmen (§ 44 Abs. 5 Satz 3) 

ja 

nein 

nein 

Verbotstatbestand/-bestände erfüllt 

 Ausnahme (§ 45 Abs. 7)  
Liegen die folgenden Voraussetzungen vor, um von den Verboten 

des § 44 Abs. 1 abweichen zu können?  

Gibt es zumutbare Alternativen? 

Wird eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der betroffenen Arten 

vermieden?  
(Bei Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie zudem 

Prüfmaßstab des günstigen Erhaltungszustandes) 

Liegen zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art vor? 

 

nein 

ja 

ja 

ja nein nein  
Zulassung  

unter Berücksichtigung ggf. 
erforderlicher 

Maßnahmen/Auflagen  
(FCS-Maßnahmen) 

Unzulässigkeit  
mit der Folge der Ablehnung des Vorhabens  

+ 

+ 

ohne signifikante 

Lebensrisikoerhöh

ung  

mit signifikanter 

Lebensrisikoerhöh

ung  

Abbildung 1: Prüfschritte der Verbotstatbestände nach Froelich & Sporbeck 2010. 
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Abbildung 2: Lage des Geltungsbereich B-Plan Nr. 6, Quelle TK: https://www.geoportal-
mv.de/gaia/gaia.php. 

Zur Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen, welche durch die Errichtung des Solarparks mit 

den im Untersuchungsgebiet (UG) potenziell vorkommenden und nunmehr verbliebenen 

streng und besonders geschützten Arten entstehen, wurden zusätzlich zu den Erfassungen 

folgende Datenquellen ausgewertet: 

Externe Daten: 

 Umweltkarten Mecklenburg-Vorpommern (Umweltkarten LUNG, 2024) 

3 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Landschaftszone Ostseeküstenland und umfasst 

eine Flächengröße von etwa 6 ha (s. Abb. 2). Die Flächen liegen in der Gemarkung Stülow, 

Flur 2 und umfassen die Flurstücke Nr. 111 und 30 jeweils teilweise in der Gemeinde Retschow 

innerhalb des Landkreises Rostock. 

Das Plangebiet liegt auf einer intensiv bewirtschafteten Ackerfläche entlang der Bahnlinie 

Wismar – Bad Doberan (s. Deckblatt, Abb. 3/4), welche nördlich verläuft. Im Süden schließen 

sich weitere Ackerflächen und ein ländlicher Weg zwischen Stülow und Reddelich an. Die 

Erschließung erfolgt über die Ortslage Stülow, weiter Richtung Norden entlang eines 

Feldweges (s. Abb. 5), der auf der Ostseite an das Gewässer 14/1/1/2 mit uferbegleitenden 

Gehölzsaum grenzt (s. Abb. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geltungsbereich  
B-Plan Nr. 6 
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Abbildung 6: Graben – Gewässer 14/1/1/2 mit 
standorttypischen Gehölzsaum, 18.07.2024. 

Abbildung 4: Bahnstrecke Wismar – Bad Doberan, 
13.05.2023.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Beschreibung des Vorhabens 

Die Gemeinde Retschow plant mit der Aufstellung des B-Planes die Entwicklung 

planungsrechtlicher Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage. 

Dazu wird ein 43.520 m² großes Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-

Freiflächenanlage“ gemäß § 11 BauNVO mit einer zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 

festgelegt, womit sich eine zulässige Grundfläche von 26.112 m² ergibt. Die auf Schienen 

befestigten Photovoltaik-Module sind durch Rammpfosten im Untergrund verankert. Eine 

reine Vollversiegelung ergibt sich auf 522 m² durch z. B. Rammpfosten, Übergabestation, 

Trafostationen. Auf einer Fläche von 42.998 m² werden die Zwischenmodulflächen sowie die 

von den Modulen überschirmten Flächen der Selbstbegrünung überlassen.  

 

 

 

Abbildung 5: Erschließung über die Ortslage 
Stülow, weiter über einen Feldweg Richtung 
Norden, 10.11.2023. 

Abbildung 3: Plangebiet mit Blickrichtung 
Südwesten und angrenzend zur Bahnlinie 
stockenden Vogelkirschen, 10.11.2023. 
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Eine Überschreitung der sich aus der festgesetzten Grundflächenzahl errechneten zulässigen 

Grundfläche durch Nebenanlagen ist nicht zulässig.4  

Der vorhandene Feldweg im Nord-Süd-Verlauf kann weiterhin genutzt werden. Hierzu ist ohne 

Befestigung ein Grünweg unter vollständigem Gehölzerhalt auf einer Fläche von 2.139 m² 

vorgesehen. Nach Inbetriebnahme der Anlage erfolgt eine Zufahrt nur noch zu 

Wartungszwecken oder im Störungsfall.  

Für die Vorhaltung von Löschwasser wird eine Zisterne mit einer Versiegelung von 100 m² auf 

der Grünfläche 1 angenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der östlichen Grenze des Plangebiets verläuft außerhalb des Plangeltungsbereichs das 

Gewässer 14/1/1/2. Ein Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 Metern ist entlang des 

Gewässers als Grünfläche bzw. als von Bebauung freizuhaltende Fläche festgesetzt. 

 
4 Begründung zum B-Plan Nr. 6, Arbeitsstand Juni 2024. 

Abbildung 7: Auszug aus der Planzeichnung zum B-Plan Nr. 6, Stand Juni 2024. 
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Im Plangebiet erfolgt die Ausweisung von Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB. Diese 

liegen an den Plangebietsgrenzen im Norden, Osten und beidseitig des Wartungsweges. Die 

Flächen sind als extensive Mähwiesen zu entwickeln und zu pflegen. Die Ersteinrichtung 

erfolgt durch Selbstbegrünung. Die Flächen sind nach dem 1. September höchstens 1 x jährlich 

aber mindestens alle 3 Jahre zu mähen. Das Walzen und Schleppen ist ausschließlich 

außerhalb des Zeitraums 01. März bis 15. September durchzuführen. Pflegeumbrüche, 

Nachsaatmaßnahmen und der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln sind unzulässig. 

Für den Habitatverlust der Feldlerche erfolgt die Anlage eines min. 5 m breiten Blühstreifens. 

Ziel ist eine dauerhaft naturschutzgerechte Pflege zur Ansiedlung und Erhaltung von 

Ackerwildkräutern. Es werden keine Kulturen angebaut. 

 

3.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren / potentielle Beeinträchtigungen 

 Anlage von Baustraßen, Kabelschächten und Baufeldern führt potenziell zur 

Zerstörung bzw. zum Verlust von Habitaten 

 mögliche Tötung von Tierarten durch Kollisionen im Rahmen der Bauarbeiten 

 Zerstörung von Habitaten durch Fällung von Gehölzen, Rodung von Sträuchern, 

Entfernen der Vegetationsdecke 

 Lärmimmissionen (akustische Reize) 

 Lichtimmissionen und andere visuelle Reize 

 Erschütterungen und Bodenverdichtungen durch Baumaschinen 

 Schadstoff- und Geruchsimmissionen durch Baumaschinen 

Im Zuge der Erschließungsarbeiten ist von einem Habitatverlust durch die temporäre 

Beanspruchung unversiegelter Freiflächen auszugehen. Während der Bauphase ist mit 

akustischen und visuellen Scheuchwirkungen zu rechnen. Temporär erfolgt eine 

Flächeninanspruchnahme zur Baustelleneinrichtung und Materiallagerung. 

3.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren / potentielle Beeinträchtigungen 

 dauerhafte Flächenüberschirmung durch Module 

 Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

 Verschattung unter den Modulen 

 Einfriedung der PV-Fläche 

Die zukünftig überschirmten Freiflächen können sich nach Inbetriebnahme wieder mit 

Staudenfluren begrünen. Mit der Errichtung der Module ist eine ungleichmäßige 

Überschattung von Flächen verbunden, welche sich potenziell kleinklimatisch auswirken kann. 

Auf dem etwa 6 ha großen Plangebiet werden zukünftig etwa 2,6 ha mit Modulen überschirmt, 

die Zwischenmodulflächen weisen eine Größe von etwa 1,79 ha auf. Die Aufstellung der 

Photovoltaik-Modultische erfolgt i. d. R. etwa 0,8 m über Gelände. Der Reihenabstand liegt 
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bei etwa 3 m, sodass genügend Streulicht in die teils überschatteten Bereiche fällt und sich 

auch auf diesen Flächen eine Vegetation einstellen wird (s. Abb. 8).  

Dennoch ist mit einer Veränderung der überschirmten Flächen infolge der 

Niederschlagsreduzierung bzw. punktuell stärker benässter Bereiche (Abflussbereiche) 

auszugehen. Unterschiedliche Untersuchungen von Photovoltaikanlagen5 zeigten, dass diese 

Veränderungen nur marginale Auswirkungen auf die Vegetationszusammensetzung haben. 

Eine potenzielle visuelle Scheuchwirkung von Photovoltaikanlagen auf die Avifauna wurde im 

letzten Jahrzehnt mehrfach untersucht. Unterschiedliche Studien belegten, dass die Tiere kein 

Meideverhalten zeigten oder spezifische Fluchtdistanzen einhielten.  

Demzufolge konnten auch keine Flugrichtungsänderungen, die auf Stör- oder 

Irritationswirkungen deuten, beobachtet werden.3  

Zur Sicherung der Durchlässigkeit für Kleinsäuger ist die Zaunanlage unter Einhaltung eines 

Abstandes von max. 20 cm ab Geländeoberkante bis Zaun zu montieren. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

3.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren / potentielle Beeinträchtigungen 

Stoffliche Emissionen in signifikanter Größenordnung sind unter Berücksichtigung der 

einschlägigen Richtlinien und der guten fachlichen Praxis nicht zu erwarten. Visuelle 

Wirkungen und optische Emissionen von Photovoltaikanlagen können auf unterschiedliche 

Weise entstehen: 

 Lichtreflexion der PV-Module, Metallkonstruktionen, 

 Spiegelung, 

 Änderung der Spektral- und Polarisationsverhaltens des reflektierenden Lichtes, 

 Aktive Be- bzw. Ausleuchtung des Betriebsgeländes. 

Anlagebedingte visuelle Wirkungen auf die Tierwelt insbesondere die Avifauna können nach 

derzeitigen Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Nebeneffekte wie die Nutzung der 

 
5 HERDEN,C.;RASSMUS,J. & GHARADJEDAGHI,B. (2009): Naturschutzfachliche Bewertungs-methoden von 

Freilandphotovoltaikanlagen. In: BfN (Hrsg.): BfN-Skripten 247, Bonn – Bad Godesberg.  

Abbildung 8: Prinzipschnitt Modultische – ohne Maßstab, Quelle: Umwelt & Planung. 
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Konstruktionen von Greifvögeln als Ansitzwarte und daraus entstehende Meideflächen für 

Bodenbrüter sind nicht auszuschließen. 

Auf einer Fläche von 42.998 m² werden die Zwischenmodulflächen sowie die von den 

Modulen überschirmten Flächen der Selbstbegrünung überlassen.  

Jegliche Verwendung von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln ist untersagt. Die Flächen im 

SOPV sind maximal zweimal jährlich zu mähen mit Abtransport des Mähgutes. Als frühester 

Mahdtermin wird der 1. Juli benannt. Anstelle einer Mahd ist eine Schafbeweidung möglich 

mit einem Besatz von max. 1,0 GVE und frühestens ab 1. Juli. 

Auf einer Fläche von 9.602 m² wird umlaufend im Norden, Osten und Süden um das 

Sondergebiet eine Grünfläche (Wiese 1, 3 und 4) entwickelt. Die gesamte Grünfläche ist als 

eine Brache mit der Nutzung als Mähwiesen zu entwickeln. Dabei erfolgt die Ersteinrichtung 

durch Selbstbegrünung.  

Die Flächen sind nach dem 1. September höchstens 1 x jährlich aber mindestens alle 3 Jahre 

zu mähen. Das Mähgut ist abzutransportieren. Die Mahdhöhe mit Messerbalken beträgt 10 

cm über der Geländeoberkante. Jegliche Bearbeitung der Fläche wie Düngung, Einsaaten, 

Umbruche oder Bodenbearbeitung sind auszuschließen. 

Die Maßnahmenfläche 1 mit einer Flächengröße von 2.298 m² entlang der westlichen und 

südlichen Plangebietsgrenze ist als Blühstreifen zu entwickeln. Ziel ist eine dauerhaft 

naturschutzgerechte Pflege zur Ansiedlung und Erhaltung von Ackerwildkräutern mit 

Ausbildung einer heterogenen Vegetationsstruktur mehrerer locker wüchsiger Bereiche.  Es 

werden keine Kulturen angebaut.  

Die dauerhafte Unterhaltung ist durch den Flächeneigentümer bzw. den Betreiber 

abzusichern. Die Einhaltung des Mahd- und Pflegeregimes ist der zuständigen Unteren 

Naturschutzbehörde in Form eines Pflegekonzepts darzulegen. 

4 Bestandsdarstellung sowie Abprüfung der Verbotstatbestände 

4.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Für das UG erfolgte eine Biotoptypenkartierung nach der "Anleitung für die Kartierung von 

Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen" (LUNG 20136).  

Das Untersuchungsgebiet (UG) ist durch ackerbaulich genutzte Flächen gekennzeichnet. In 

Randbereichen zur Bahnlinie stocken vereinzelte Laubgebüsche mit Vogelkirsche, Weißdorn, 

Schlehe und Holunder sowie Baumgruppen aus Birken und jüngere Stieleichen. Die 

Bewirtschaftung der Ackerflächen erfolgte im Erfassungsjahr 2023 intensiv mit 

Wintergetreide.  

 
6 Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern, STAND 

2013. 
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Die Rand- bzw. Böschungsbereiche zur Bahnlinie prägen Ruderale Staudendfluren mit 

Schafgarbe, Rainfarn, Beifuß als auch Süßgräser aus Glatthafer, Knaulgras und Wolligem 

Honiggras auf.  

Von den in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden nach Anhang IV der FFH-RL 

geschützten Pflanzenarten sind im Ergebnis der Biotopkartierung keine auf der zur Bebauung 

vorgesehenen Fläche zu erwarten.  

Das Vorkommen von in Anhang IV aufgeführten Moos- und Flechtenarten ist für Mecklenburg-

Vorpommern nicht bekannt und daher für eine weitere Prüfung nicht relevant. 

4.1.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Säugetiere 

Im Rahmen der Geländeerfassungen wurden vorhandene Habitatrequisiten erfasst. Im 

Ergebnis konnte das potenzielle Vorkommen für einen Großteil planungsrelevanter Arten 

ausgeschlossen werden (vgl. Relevanzprüfung Anlage 2). Nachfolgend werden lediglich die 

relevanten Artengruppen behandelt. 

Fledermäuse 

Alle heimischen Fledermausarten sind nach § 1 Satz 1 BArtSchV besonders geschützt und im 

Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt.  

Jagdlebensräume 

Die Raumnutzung der meisten Arten lässt sich anhand der Biotopstrukturen ableiten. Nach 

SKIBA 2003 werden linienförmige Habitate, Gewässer oder Brachen in der Regel zum Ausflug 

der meisten Arten (Breitflügel-, Zwerg-, Rauhaut-, Mückenfledermaus u. a.) sowie als 

Jagdhabitate genutzt.  

Eine Ausnahme bildet der Große Abendsegler (Nyctalus noctula), welcher anders als die 

meisten Arten auch in der freien Feldflur in größeren Höhen jagt (BEHR & HELVERSEN 20067). 

Potenzielle Jagdlinien verlaufen entlang linearer Gehölze im Bereich des Bahnböschungen und 

des ländlichen Weges. Innerhalb der zu bebauenden Flächen liegen keine wertvollen 

Leitstrukturen oder Jagdhabitate für Fledermausarten. 

Baubedingte Störungen können bei dieser nachtaktiven Artengruppe ausgeschlossen werden 

und wirken sich nicht auf den Erhaltungszustand der lokalen Population aus. Eine Kollision mit 

der geplanten Bebauung (anlagebedingte Beeinträchtigungen) kann ausgeschlossen werden, 

da es sich um immobile Einrichtungen handelt.  

Beeinträchtigungen der Fledermäuse durch bau- oder anlagebedingte Lichtimmissionen sind 

artspezifisch zu beurteilen. Da dieser Aspekt jedoch für die wenigsten Arten untersucht wurde, 

ist eine artspezifische Beurteilung schwierig. Bekannt ist, dass insbesondere einige 

Waldfledermausarten wie Bechstein-, Fransen-, Bartfledermäuse, Maus- und Langohren 

 
7 BEHR, O. & O. VON HELVERSEN (2006): GUTACHTEN ZUR BEEINTRÄCHTIGUNG IM FREIEN LUFTRAUM JAGENDER UND ZIEHENDER 

FLEDERMÄUSE DURCH BESTEHENDE WINDKRAFTANLAGEN. WIRKUNGSKONTROLLE ZUM WINDPARK „ROßKOPF“(FREIBURG I. BR.) IM 

JAHRE 2005. - UNVERÖFF. GUTACHTEN. 
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sowie auch Hufeisennasen Licht meiden, da sie sich durch Licht gestört fühlen bzw. einem 

höheren Prädationsdruck, z. B. durch Nachtgreifvögel, ausgesetzt sein könnten.8  

Die Baustelle, zur Herstellung der Photovoltaik-Freiflächenanlage, wird nicht als 

Durchlaufbetrieb unterhalten (keine durchgehenden Nachtarbeiten/Beleuchtung). 

Dauerhafte Beleuchtungen des Betriebsgeländes sind nicht vorgesehen. Betriebsbedingte 

Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen können daher ausgeschlossen werden. 

Quartiere 

Im Geltungsbereich liegen keine potenziellen Quartierbäume. Diese befinden sich in älteren 

und kranken Bäumen im Bereich des angrenzenden Gewässers 14/1/1/2. Baumfällungen sind 

nicht vorgesehen, können mit der vorliegenden Planung vermieden werden.  

Durch die geplante PV-Freiflächenanlage wird der potenzielle Jagdlebensraum/Leitstruktur 

der Fledermäuse nicht verändert. Wertvolle lineare Gehölzstrukturen bleiben erhalten. 

Baubedingte Störungen können ausgeschlossen werden.  

Die artenschutzrechtliche Prüfung für Fledermäuse endet hiermit. 

Reptilien 

Das Vorkommen von nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Reptilien wurde anhand 

einer Kartierung innerhalb des Plangeltungsbereichs und umliegender Strukturen überprüft.  

Die Kartierungen fanden bei geeigneten Witterungsbedingungen an insgesamt vier 

Kartiertagen im Zeitraum von Mai bis September 2023 statt (s. Tab. 1).  

Eine Feststellung der einzelnen Individuen erfolgte durch Sichtbeobachtung unter gezieltem 

Ansteuern potenzieller Habitatstrukturen.  

Bei der Kartierung wurden geeignete Bereiche wie ruderale Stauden entlang der Bahnstrecke 

transektartig abgelaufen. Dabei ist darauf geachtet worden, dass der eigene Weg nicht 

gekreuzt wurde, um Doppelzählungen auszuschließen. Zufallsbefunde weiterer Reptilienarten 

wurden erfasst. Der Beginn der Begehungen lag überwiegend in den Morgen- und 

Vormittagsstunden und richtete sich jeweils nach der vorherrschenden Witterung. Somit 

wurden die Kartierungen nur an Tagen mit günstiger Witterung durchgeführt, um 

sicherzustellen, dass die Tiere aktiv und somit gut erfassbar sind (s. Tab. 1). 

Tabelle 1: Auflistung der Kartiertage zur Reptilienerfassung mit Befunden im Jahr 2023. 

Kartierung Datum Kartierbeginn Witterung Artnachweise 

1 Tag 22.05.2023 10:00 2/8, bft 0 -1, 15°C Kein Nachweis 

2 Tag 04.06.2023 10:30 4/8, bft 2, 19°C Kein Nachweis 

3 Tag 18.06.2023 09:00 2/8. bft 1-2, 20°C Blindschleiche, Zauneidechse 

4 Tag 06.07.2023 08:30 3/8, bft 1, 23°C Zauneidechse 

5 Tag 01.08.2023 10:00 2/8, bft 0 -1, 24°C Zauneidechse 

 
8 BRINKMANN, R., BIEDERMANN, M., BONTADINA, F., DIETZ, M., HINTEMANN, G., KARST, I. , SCHMIDT, C., SCHORCHT, W. (2012): 

Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse. – Eine Arbeitshilfe für Straßenbauvorhaben im 

Freistaat Sachsen. Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 116 Seiten. 
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Die Habitatausstattung im Plangebiet weist lediglich in nördlichen Randbereichen und entlang 

ruderaler Stauden der unbefestigten Wege geeignete Habitatrequisiten für Reptilien auf. Die 

eigentliche Vorhabenfläche auf einer intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche bietet 

geschützten Reptilienarten, wie der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten 

Zauneidechse keinen geeigneten Lebensraum.  

Die angrenzend verlaufende Bahntrasse weist in Randbereichen sonnenexponierte 

Böschungen mit optimaler Habitateignung und Nachweisen dieser Art auf. Die Tiere nutzen 

wohlmöglich das Gleisbett zur Überwinterung und die randlichen insektenreichen 

Böschungen als Sommerhabitat (s. Abb. 9/10). Im Nordosten wurde teilweise Totholz 

abgelegt, auch hier gelangen Sichtnachweise von Zauneidechse und Blindschleiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9/10: Gleisbett und angrenzender sonnenexponierter Bewuchs mit Nachweis der Zauneidechse, 
18.06.2023. 

Zauneidechsenhabitate im Bereich der Bahnböschungen liegen außerhalb des 

Geltungsbereichs. Ein Einwandern in pessimal geeignete Ackerflächen kann weitestgehend 

ausgeschlossen werden. Zudem sieht die Planung parallel zur Bahnlinie und den 

angrenzenden Böschungen die Anlage einer extensiven Grünfläche mit Selbstbegrünung vor 

(s. Kap. 3.2). Um ein Einwandern in den Baubereich zu verhindern, erfolgt die Anlage eines 

temporären Reptilienzaunes während der Bauphase an der nördlichen und nordöstlichen 

Plangebietsgrenze. 

Mit dem Nachweis der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Zauneidechse sind die 

artenschutzrechtlichen Bestimmungen abzuarbeiten. 
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Artengruppe: Zauneidechse (Lacerta agilis) 
Schutzstatus:   

 Anhang IV FFH-Richtlinie   europäische Vogelart gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in M-V 

Die Zauneidechse besiedelt eine Vielzahl von trockenwarmen Biotopen (z. B. Dünen, Heideflächen, Brachflächen, 

aufgelassene Kiesgruben und Waldränder), die reich strukturiert mit einem kleinräumigen Mosaik aus 

vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren 

ausgestattet sind. Nach Beendigung der Winterruhe verlassen die tagaktiven Tiere ab März bis Anfang April ihre 

Winterquartiere. Die Paarungszeit beginnt meist gegen Ende April/Anfang Mai. Die Eiablage erfolgt vorwiegend 

im Verlauf des Juni oder Anfang Juli, seltener bereits Ende Mai oder noch bis Ende Juli. Die jungen Eidechsen 

schlüpfen von August bis September. Während ein Großteil der Jungtiere noch bis Mitte Oktober (zum Teil bis 

Mitte November) aktiv ist, suchen die Alttiere bereits von Anfang September bis Anfang Oktober ihre 

Winterquartiere auf.9 

In M-V kommt die Art zwar flächendeckend, aber überwiegend in geringer Dichte vor. Während im östlichen 

Landesteil die Unterart (L. a. argus) dominiert, beginnt in Westmecklenburg das Vorkommensgebiet der 

Nominatform (L. a. agilis). In M-V hat die Zauneidechse langfristig erhebliche Bestandseinbußen hinnehmen 

müssen. Dadurch hat die Isolation der Bestände stark zugenommen. 

Vorkommen im UG 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die zur Bebauung vorgesehene Ackerfläche bietet keine geeigneten Habitate für Zauneidechsen. Die Böschungen 

entlang der Bahnlinie, außerhalb des Wirkraumes stellen grundsätzlich geeignete Zauneidechsenhabitate dar. 

Zudem erfolgten Sichtnachweise im nordöstlichen UG. Daher erfolgt die Anlage eines Reptilienzaunes um ein 

Einwandern während der Bauphase zu verhindern. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1  
i. V. mit Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu entwickeln 

VAFB1 Anlage eines mobilen Reptilienschutzzaunes während der Bauphase. 
Mit der Vermeidungsmaßnahme VAFB1 kann ein Einwandern in den Baubereich vermieden werden. Bau- und 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen von Habitaten der Zauneidechse sind demnach nicht zu erwarten.  

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Verletzung, Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahmen, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) 

Verletzung, Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch anlagebedingte Beeinträchtigungen 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), ökologische Funktionen der 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), ökologische Funktionen der 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

bei Beachtung Vermeidungsmaßnahme VAFB1. 
Baubedingte Tötungen können durch die Maßnahme VAFB1 vermieden werden. Vor Erschließungsbeginn werden 

geeignete Habitate im Wirkbereich mittels Reptilienschutzzaun abgegrenzt, um ein Einwandern in den 

Baubereich zu verhindern. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Einweisung durch die ökologische 

Baubegleitung. 

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Vorhabenbedingte Störungen können durch die Maßnahme VAFB1 vermieden werden. Die Umsetzung der 

Maßnahme ist durch eine ökologische Baubegleitung zu betreuen und zu protokollieren. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion der 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
9 Steckbrief Lacerta agilis BAST & WACHLIN NACH ELLWANGER, 2004. 
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 Ökologische Funktionen der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im 

 räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Baubedingte Schädigungen der nachgewiesenen Zauneidechsenhabitate können mit der Anlage des mobilen 

Reptilienzaunes vermieden werden.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. mit Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu  (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
Mit der Vermeidungsmaßnahme VAFB1 kann ein Einwandern in den Baubereich vermieden werden. Bau- und 

anlagebedingte Beeinträchtigungen von Habitaten der Zauneidechse sind nicht zu erwarten. Diese liegen 

außerhalb der Baubereiche. 

 Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Vor Baubeginn sind potenziell geeignete Reptilienhabitate mittels Reptilienschutzzaun zum 

Baubereich hin abzuzäunen (VAFB1). Diese Bereiche dürfen während der gesamten Bauphase 

nicht beeinträchtigt werden. Baustelleneinrichtungsflächen sind außerhalb der Habitate 

vorzusehen. 

Die Umsetzung der Maßnahme ist durch die öBB zu protokollieren. Aufgabe der öBB ist die 

Überwachung der genehmigungskonformen Umsetzung der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen einschließlich der Vermeidungs-, Verminderungs- und Artenschutz-

Maßnahmen (VAFB4).  

 

4.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 und Art. 4 Abs. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

Die Begehungen zur Brutvogelerfassung erfolgten in Anlehnung an die Revierkartierung nach 

Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005) mit 6 

Tageserfassungen in der Zeit von Anfang März bis Ende Juni 2023 mit mindestens jeweils 

einwöchigem Abstand, zusätzlich sind noch zwei Nachtkartierungen im März und Ende Mai 

durchgeführt worden (s. Tab. 2).  

Tabelle 2: Auflistung der Kartiertage für die Erfassung der Brutvögel. 

Datum Wetter 
Bewölkung Temperatur Wind 

05.03.2023 - Nacht 3/8 -1°C 2NW 
06.03.2023 - Tag 6/8 2°C 1 W 
03.04.2023 - Tag 0/8 3°C 1-2 O 
18.04.2023 - Tag 6/8 5°C 1 NO 
13.05.2023 - Tag 0/8 17°C 1-2 O 
29.05.2023 - Tag 4/8 8°C 1 NW 
31.05.2023 - Nacht 1/8 12°C 1 W 
26.06.2023 - Tag 0/8 25°C 3 W 
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Die Einteilung der Sichtungen erfolgte auf Basis der Brutzeitcodes des European Ornithological 

Atlas Committee (EOAC). Diese sind europaweit kompatibel und ordnen die Sichtungen A - 

einem möglichem Brüten B – einem wahrscheinlichen Brüten und C einem sicheren Brüten zu 

(s. Tab. 3). 

Tabelle 3: Brutzeitcodes nach EOAC. Quelle: WAHL et al. (2020). 

Brutzeitcode Bedeutung 
A Mögliches Brüten 
A1 Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt. 
A2 Singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen 

Bruthabitat festgestellt. 
B Wahrscheinliches Brüten 
B3 Paar zur Brutzeit im geeigneten Bruthabitat festgestellt. 
B4  Revierverhalten (Gesang, Revierkämpfe mit Reviernachbarn, etc.) an mindestens 

2 Tagen im Abstand von mindestens 7 Tagen am selben Ort lässt ein dauerhaft 
besetztes Revier vermuten. 

B5 Balzverhalten (Männchen und Weibchen) festgestellt. 
B6 Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf. 
B7 Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten, das auf 

ein Nest oder Junge in der näheren Umgebung hindeutet.  
B8 Brutfleck bei gefangenen Altvögeln festgestellt. 
B9  Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde, u.ä. beobachtet. 
C Sicheres Brüten 
C10 Ablenkungsverhalten oder Verleiten (Flügellahmstellen) beobachtet. 
C11a Benutztes Nest aus der aktuellen Brutperiode gefunden.  
C12 Eben flügge Jungvögel (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt. 
C13a Altvögel verlassen oder suchen einen Nestplatz auf. Das Verhalten der Altvögel 

deutet auf ein besetztes Nest hin, das jedoch nicht eingesehen werden kann (hoch 
oder in Höhlen gelegene Nester).  

C14a Altvogel trägt Kotsack vom Nestling weg. 
C14b Altvogel mit Futter für die nicht flüggen Jungen beobachtet. 
C11b Eischalen geschlüpfter Jungvögel aus der aktuellen Brutperiode gefunden. 
C13b Nest mit brütendem Altvogel entdeckt. 
C15 Nest mit Eiern entdeckt. 
C16 Junge im Nest gesehen oder gehört. 
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Die Brutvogelfauna im UG und der näheren Umgebung besteht aus 14 Brutvogelarten (s. Tab. 

4). Insgesamt sind 20 Reviermittelpunkte gebildet worden, wobei 1-mal der Brutzeitcode C – 

sicheres Brüten vergeben worden ist, während 3 Papierreviere nur auf einer Beobachtung in 

der Zeit der Brutphase beruhen (mögliches Brüten). Darüber hinaus ist 16-mal der 

Brutzeitcode B – wahrscheinliches Brüten ausgewiesen worden. Eine Konzentration der 

Vogelaktivität ist im Bereich der beiden Linearen Strukturen (Graben und Bahndamm) zu 

verzeichnen, während im reinen Offenland lediglich Feldlerchen nachgewiesen wurden. 

 

Die Arten im UG lassen sich einerseits Arten der offenen bzw. halboffenen Kulturlandschaft 

und andererseits gehölzbrütenden Arten zuordnen obgleich für einige Arten gilt, das sie 

sowohl geschlossene Gehölzbiotope als auch Offenlandhabitate und Siedlungen besiedeln 

sofern entsprechende Habitatrequisiten vorhanden sind. Dazu zählen z.B. Amsel sowie Blau- 

und Kohlmeise. Andererseits bewohnen einige Arten des Offen- und Halboffenlandes 

mitunter den Ökotonbereich geschlossener Gehölze (z.B. Goldammer, Neuntöter). 

 

Arten des Offen- bzw. Halboffenlandes  

Im UG werden zu dieser Gilde Dorngrasmücke, Feldlerche, Feldsperling, Gartengrasmücke, 

Gold- und Grauammer, Neuntöter (s. Abb. 12) und Schwarzkehlchen (s. Abb. 13) gezählt. Von 

den 8 kartierten Arten haben 6 einen Schutzstatus gemäß Tabelle 4 bzw. einen Rote Liste-

Status.  

 

Arten der Gehölze 

Zu den Gehölzbrütern gehören Amsel, Blaumeise, Buchfink, Gartenrotschwanz, 

Heckenbraunelle und Kohlmeise. Bei den hier festgestellten Arten handelt es sich um 

ubiquitäre Vögel ohne Schutzstatus gemäß Tabelle 4 bzw. einen Rote Liste-Status. 

 

Nahrungsgäste 

Neben den Arten, die der Brutvogelfauna des Gebiets bzw. seiner unmittelbaren Umgebung 

zuzuordnen sind, wurden auch Silbermöwe (s. Abb. 15), Singdrossel, Sturmmöwe und 

Turmfalke (s. Abb. 14) als Nahrungsgäste beobachtet.  
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Abbildung 12: Neuntöter Abbildung 13: Singendes 
Schwarzkehlchenmännchen, 18.04.2023 

Abbildung 14: Turmfalkenmännchen, 
26.06.2023 

Abbildung 15: Silbermöwe, 06.03.2023 
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In den nachfolgenden Formblättern werden die im UG potenziell vorkommenden 

europäischen Vogelarten beschrieben und die einzelnen Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. mit Abs. 

5 BNatSchG sowie ggf. die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen dem § 45 Abs. 7 

BNatSchG geprüft.  

Nachgewiesene, nicht gefährdete Brutvögel im UG wurden in Artengruppen (ökologische 

Gilden) zusammengefasst. Brutvogelarten einer Gilde haben ähnliche Lebensraumansprüche 

insbesondere die des Brutplatzes, somit erfolgte eine Unterteilung in folgende Gruppen: 

 Baum- und Gebüschbrüter 

 Höhlenbrüter 

 Bodenbrüter 

Eine einzelne Artbetrachtung erfolgt für Arten, für die eine mögliche Gefährdung abzuleiten 

ist, zudem nach der Roten Liste „Vögel in Mecklenburg-Vorpommern“10 als gefährdet gilt.

 
10 Vökler et al. 2014: Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns. Herausgeber Ministerium für 

Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern. 
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Artengruppe: Baum-, Gebüschbrüter, höhere Krautschicht 
Amsel (Turdus merula), Buchfink (Fringilla coelebs), Dorngrasmücke (Sylvia communis), Gartengrasmücke (Sylvia 

borin), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Neuntöter (Lanius collurio) 

Schutzstatus:  

 FFH-Richtlinie Anhang II und IV   europäische Vogelart gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in M-V 

Die o. g. Gebüsch-, Baumbrüter und Brüter in höheren Krautschichten sind in M-V teilweise weit verbreitet und 

nicht gefährdet. Nach Flade11 treten die o. g. Vertreter dieser Gilde recht häufig in Deutschland auf. Der 

Neuntöter wird auf der Vorwarnliste M-V geführt.  

Der Neuntöter wird deutschlandweit auf der Vorwarnliste geführt. Die Nester werden teilweise in der Vegetation 

(Kraut-, Strauch-, Baumschicht) angelegt, meist gut getarnt in der Vegetation versteckt. Die Niststätten der o. g. 

Arten werden jährlich neu angelegt. Es handelt sich um Brutvögel des Halboffenlandes in gut strukturierten 

Gebieten.  

Vorkommen im UG 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die vorkommenden Brutvogelarten nutzen die Gehölzstrukturen entlang der Randbereiche im Böschungsbereich 

der Bahnlinie und innerhalb des Gehölzbestandes entlang des Grabens. Anlage- oder baubedingte Eingriffe in 

den Gehölzbestand können mit der vorliegenden Planung zum Bau der Photovoltaikanlage vermieden werden. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu entwickeln 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbots gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten): Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant, bzw. das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant, und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an;  

Mit dem Vorhaben sind keine Fällungen von Bäumen/ potenziellen Niststandorten verbunden.  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen treten temporär lediglich über den Zeitraum der Bauphase auf. Betriebsbedingte Störungen können 

ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie 

ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbots gem. § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 

auszuschließen 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), 

ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

 Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestands zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
11 Flade, M., 1994. Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. IHW-Verlag, Eching. 
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 Ökologische Funktionen der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu  (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Mit der Realisierung des geplanten Bauvorhabens gehen keine Habitate der genannten Arten verloren. Der Erhalt 

von Gehölzen und gebüschreichen Ruderalfluren entlang der Randstrukturen und Zuwegungen, als auch die 

Beanspruchung von Ackerflächen und bestehenden Zuwegungen, begünstigt eine Wiederneuansiedlung. Diese 

Randbrüter profitieren von der zukünftigen Extensivierung, da langfristig Nahrungsflächen gesichert werden. 

Anlage- und betriebsbedingt sind aufgrund der immobilen Einrichtungen und nur geringen Störungen durch 

Wartungsarbeiten keine Beeinträchtigungen der Arten zu erwarten. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind 

nicht zu erwarten. 
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Vorhabenbetroffene Artengruppe: Bodenbrüter, höhere Krautschicht  

Goldammer (Emberiza citrinella), Grauammer (Emberiza calandra), Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) 

Schutzstatus:  

 FFH-Richtlinie Anhang II und IV   europäische Vogelart gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in M-V 

Die o. g. Bodenbrüter und Brüter in höheren Krautschichten sind in M-V teilweise weit verbreitet. Die Arten 

Goldammer und Grauammer befinden sich auf der Vorwarnliste in M-V12. Es handelt sich um Brutvögel des Offen- 

und Halboffenlandes in gut strukturierten Gebieten. Die Nester werden jährlich neu angelegt. 

Vorkommen im UG 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die vorkommenden Arten nutzen die Ruderalfluren mit Gehölzen als auch vorhandene Strukturen entlang der 

mesophilen, sonnenexponierten Laubgebüsche und Stauden im Bereich der Bahnböschungen und den 

uferbegleitenden Stauden- und Gehölzsaum eines Grabens. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu entwickeln 

Baubedingte Tötungen können mit der Inanspruchnahme von ackerbaulichen Flächen vermieden werden. 

Baubedingte Scheuchwirkungen sind nur temporär über die Bauphase zu erwarten und wirken sich nicht auf die 

lokale Population aus.  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbots gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten): Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant, bzw. das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant, und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an;  

Mit dem Vorhaben sind keine Fällungen von Gehölzen/ potenziellen Niststandorten verbunden.  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen treten temporär lediglich über den Zeitraum der Bauphase auf. Betriebsbedingte Störungen können 

ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie 

ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbots gem. § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 

auszuschließen 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), 

ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

 Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestands zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 
12 Vökler et al. 2014: Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns. Herausgeber Ministerium für 

Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern. 
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 Ökologische Funktionen der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu  (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Der Erhalt von Gehölzen und gebüschreichen Ruderalfluren entlang der Randstrukturen und Bahnböschung, als 

auch die Beanspruchung von Ackerflächen und bestehenden Zuwegungen, begünstigt eine 

Wiederneuansiedlung. Diese Randbrüter profitieren von der zukünftigen Extensivierung, da langfristig 

Nahrungsflächen gesichert werden. 

Anlage- und betriebsbedingt sind aufgrund der immobilen Einrichtungen und nur geringen Störungen durch 

Wartungsarbeiten keine Beeinträchtigungen der Arten zu erwarten. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind 

nicht zu erwarten. 
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Artengruppe: Höhlen-, Halbhöhlenbrüter 

Blaumeise (Cyanistes caeruleus), Gartenrotschwanz (Sylvia borin), Kohlmeise (Parus major),  

Schutzstatus:  

 FFH-Richtlinie Anhang II und IV   europäische Vogelart gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in M-V 

Die o. g. Halbhöhlen- und Höhlenbrüter sind in M-V teilweise weit verbreitet und nicht gefährdet. Es handelt sich 

um Brutvögel, welche ihre Nester in Baumhöhlen kranker oder abgängiger Bäume bauen, es werden auch 

Nistkästen, Nischen in Bauten wie Ställe, Garagen, Brücken, Häuser genutzt. Die Nester werden jährlich neu 

angelegt.  

Vorkommen im UG 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die Arten nutzen die älteren Bäume, wie Kopfweiden mit Astabbrüchen und Faulstellen entlang des Grabens. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu entwickeln 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbots gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten): Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant, bzw. das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant, und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Mit dem Vorhaben sind keine Fällungen von Bäumen/ potenziellen Niststandorten verbunden.  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen treten temporär lediglich über den Zeitraum der Bauphase auf. Betriebsbedingte Störungen können 

ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie 

ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbots gem. § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

  Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 

auszuschließen 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), 

ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

 Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestands zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 Ökologische Funktionen der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt 
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Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu  (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Mit der Realisierung des geplanten Bauvorhabens gehen keine Niststandorte der genannten Arten verloren. Der 

Erhalt des umliegenden Gehölzbestandes begünstigt eine Wiederneuansiedlung. Diese Höhlenbrüter profitieren 

von der zukünftigen Extensivierung, da langfristig Nahrungsflächen gesichert werden. 

Betriebsbedingt sind aufgrund der immobilen Einrichtungen und nur geringen Störungen durch 

Wartungsarbeiten keine Beeinträchtigungen der Arten zu erwarten. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind 

nicht zu erwarten. 
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Vorhabenbetroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis) 

Schutzstatus:  

 FFH-Richtlinie Anhang II und IV   europäische Vogelart gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie/Verbreitung in M-V 

Die Feldlerche bevorzugt die offene Kulturlandschaft mit niedriger Vegetation. Vermehrt trifft man sie auf 

Ackerflächen, Wiesen und Weiden an. Aufgrund der teilweisen frühen Grünlandmahd, weicht die Art vermehrt 

auf Raps- und Getreidefelder aus. 

In M-V wurde der Bestand auf 150.000 - 175.000 Brutpaare geschätzt, die Art wird hier auf der Roten Liste 2014 

als gefährdete Art geführt. 

Vorkommen im UG 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Während der Brutvogelkartierung im Jahr 2023 konnten zwei revieranzeigende Feldlerchen inmitten der 

Ackerfläche verhört werden. Infolge arttypischer Effektdistanzen meidet die Feldlerche die Nähe zu 

Vertikalstrukturen wie Gehölzen und Siedlungen, auch zur Bahntrasse ist ein Meideverhalten erkennbar. 

Überschirmt werden rund 2,6 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Revierdichte ist von der Feldfrucht und der 

Art der Bewirtschaftung (ökologisch, konventionell) abhängig.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu entwickeln 

VAFB2 Erschließungsbeginn nach Brutzeit im Anschluss der Erntearbeiten bzw. im Zeitraum vom 01.09. bis 

15.03. des Folgejahres.  

Baubedingte Tötungen können mit der o. g. Vermeidungsmaßnahme VAFB2 vermieden werden. Baubedingte 

Scheuchwirkungen sind nur temporär über die Bauphase zu erwarten und wirken sich nicht auf die lokale 

Population aus.  

AAFB2 Anlage eines 5 m breiten Blühstreifens (etwa 2.200 m²) 
Um das Nahrungsangebot für Offenlandbrüter wie der Feldlerche, des Neuntöters und des Schwarzkehlchens 

dauerhaft zu sichern, erfolgt die Anlage eines Blühstreifens auf 440 m Länge. 

Mit der vorliegenden Planung entstehen geringe Zwischenmodulflächen, welche nicht geeignet sind die 

verlustigen Feldlerchenreviere auszugleichen. Es erfolgt die Anlage eines min. 5 m breiten Brachfläche mit 

Baubeginn außerhalb des umzäunten Betriebsgeländes, entlang der westlichen Plangebietsgrenze. Mit der 

Umwandlung von Ackerflächen ist von einer Optimierung der Nahrungs- und Brutbedingungen auszugehen. 

Unter Beachtung des artspezifischen Meideverhalten der Feldlerche werden neue Bruthabitate außerhalb der 

PV-Anlage generiert. Der Ausgleich erfolgt im Verhältnis 1:2,5 um die Annahmewahrscheinlichkeit zu erhöhen. 

Bei einer Reviergröße von 400 m²/Revierpaar und einer auszugleichenden Revieranzahl von zwei ergibt sich eine 

Gesamtfläche von 2.000 m². Die Blühstreifen-Fläche weist insgesamt eine Größe von etwa 2.200 m² auf. 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbots gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten): Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant, bzw. das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an. 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant, und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an;  

 bei Beachtung Vermeidungsmaßnahme VAFB2 
Um einen Verlust von Gelegen oder die Tötung von Tieren (v. a. Nestlingen) der vorkommenden Brutvögel in der 

Zeit vom 16. März bis 31. August zu verhindern, sind bauvorbereitende Maßnahmen außerhalb des Zeitraumes 

durchzuführen. Baumaßnahmen im Baufeld (Zuwegungen, Baustelleneinrichtungsflächen, sonstige temporäre 

Bauflächen) können, sofern die Arbeiten mit geringer Unterbrechung (max. 10 Tage) und geeigneten 

Vergrämungsmaßnahmen fortgesetzt werden, in der Brutzeit durchgeführt werden. Die ausführliche 

Maßnahmenbeschreibung ist dem Maßnahmenblatt VAFB2 zu entnehmen. Eine Tötung von Individuen kann 

dadurch vermieden werden.  
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Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Störungen treten temporär lediglich über den Zeitraum der Bauphase auf. Vergrämungen in Randbereiche 

entstehen lediglich temporär über die Bauphase und können vernachlässigt werden. Betriebsbedingte Störungen 

können ausgeschlossen werden. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie 

ggf. des Verletzungs- und Tötungsverbots gem. § 44 Abs. 1 i.V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

  Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 

auszuschließen 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), 

ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt  

 Vermeidungsmaßnahmen erforderlich 

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestands zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 Ökologische Funktionen der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt 

Um den Verlust von zwei vorkommenden Brutrevieren der Feldlerche und angrenzenden Feldlerchen 

auszugleichen, erfolgt die Anlage einer min. 5 m breiten Brachfläche außerhalb des Betriebsgeländes an der west- 

und südlichen Plangebietsgrenze auf einer Gesamtfläche von etwa 2.200 m² (AAFB2). 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu  (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu  (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
Baubedingte Beeinträchtigungen können durch eine Bauzeitenregelung (VAFB2) vermieden werden. Mit der 

Herstellung eines etwa 2.200 m² großen und min. 5 m breiten Blühstreifens und mehreren Brachflächen mit etwa 

9.602 m² Fläche vor Baubeginn werden dauerhaft Bruthabitate für die Feldlerche zur Verfügung gestellt. 

Nachhaltige Beeinträchtigungen der lokalen Population sind durch die vorab genannten Maßnahmen nicht zu 

erwarten  

 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Mit Einhaltung einer Bauzeitenregelung (VAFB2 Erschließungsbeginn nach Brutzeit im 

Anschluss der Erntearbeiten bzw. im Zeitraum vom 01.09. bis 15.03. des Folgejahres) können 

baubedingte Beeinträchtigungen der vorkommenden Brutvogelarten nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG vermieden werden. Um einer Besiedlung durch Bodenbrüter vorzubeugen, ist ein 

Brachliegen der Baufläche über einen Zeitraum von mehr als 10 Tagen innerhalb der 

Brutperiode (01. April - 31. August) zu vermeiden.  

Fallen die Bauarbeiten in die Brutperiode der Bodenbrüter sind frühzeitig vor Brutbeginn 

Vergrämungsmaßnahmen vorzunehmen. Geeignet ist eine regelmäßige Mahd der 

Baubereiche ab Ende März um die Anlage eines Geleges zu vermeiden. Hierzu ist die 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet PVFA nordwestlich der Ortslage Stülow“ 

 

Umwelt & Planung 2024  31 

Abbildung 17: Vogelzugdichte und Rastgebiete Land im Umfeld des Geltungsbereich B-Plan Nr. 6, 
Quelle: https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php, besucht 17.07.2024. 

Vegetationsdecke auf < 5 cm Mahdhöhe kurz zu halten und regelmäßig bis Baubeginn zu 

wiederholen (max. bis 31. August). 

Mit der Anlage extensiver Mähwiesen im Norden, Osten und Süden des Geltungsbereichs auf 

etwa 9.602 m² Fläche wird das Nahrungs- und Bruthabitat der Arten des Halb- und 

Offenlandes zusätzlich begünstigt (AAFB1).  

Als Ausgleich der Feldlerchenreviere innerhalb des Geltungsbereichs erfolgt mit Baubeginn die 

Anlage einer min. 5 m breiten Blühstreifen mit einer Mindestgröße von 2.200 m² außerhalb 

des Betriebsgeländes an der west- und südlichen Plangebietsgrenze (AAFB2).  

 

4.2.1 Zug- und Rastvogelgeschehen 

Das I.L.N. Greifswald hat in seinem „Fachgutachten Windenergienutzung und Naturschutz“ 

(199613) auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse zur Phänologie des Vogelzuges und der 

gegebenen Landschaftsausstattung ein Modell für die Vogelzugdichte in Mecklenburg-

Vorpommern erstellt. Im Modell werden drei Zonen der Vogelzugdichte unterschieden.  

Laut den LUNG-Umweltkarten liegt der Geltungsbereich des B-Plan Nr. 6 außerhalb 

regelmäßig genutzter Nahrungs- und Ruhegebiete von Rastgebieten. Der Bereich befindet sich 

im Vogelzugdichtezentrum - Zone  B (s. Abb. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
13 Fachgutachten „Windenergienutzung und Naturschutz“ (I.L.N. –Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz 

Greifswald 1996; Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft und Naturschutz M-V). 

Zone B – mittlere bis hohe 

relative Dichte des Vogelzugs 
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Kollisionen von Wasser- und Zugvögeln, die von den Lichtreflexionen der PV-Module 

getäuscht werden, sind lt. HERDEN et al. (2009) als gering einzustufen. Beobachtungen von 

Kollisionen dieser Art konnten nicht gemacht werden. Dem Plangebiet kommt in Hinblick auf 

die Nahrungsflächenfunktion für Gänse und Kraniche keine bedeutende Rolle zu. 

Singvogelarten nutzen die Flächen weiterhin als Nahrungsfläche. 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Zug- und Rastvogelgeschehen können aufgrund der 

vorliegenden Datenstrukturen ausgeschlossen werden. 

5 Maßnahmen zur Vermeidung und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  

Nachfolgend werden die Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) und Ausgleichsmaßnahmen (AAFB) 

aufgeführt, die notwendig sind, um verbotstatbeständliche Beeinträchtigungen von 

geschützten Arten zu vermeiden.
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5.1 Vermeidungsmaßnahmen (VAFB) 

VAFB1 Anlage eines mobilen Reptilienschutzzaunes vor Baubeginn und Vorhalten bis 
Bauabschluss. 

Maßnahmeblatt Maßnahmen-Nr. VAFB1 
V=Vermeidung, CEF = vorgezogene Maßnahme,  

FCS=kompensatorische Maßnahme, S=Schutz, A=Ausgleich, E=Ersatz 

Projekt: B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage nordwestlich der Ortslage 
Stülow“ (Landkreis Rostock) 

Konflikt/Art der Beeinträchtigung 

Beschreibung:  Gefährdung von potenziell vorkommenden Zauneidechsen 

Umfang:  Arbeiten im Bereich der nördlichen Zufahrtsstraße 

Maßnahme  Vor Baubeginn erfolgt die Anlage eines mobilen Reptilienschutzzaun  

Beschreibung der Maßnahme 

Lage der Maßnahme:   Gemarkung Stülow, Flur 2, Flurstück 111 

Landschaftszone:  Ostseeküstenland 

Ausgangszustand: Intensivacker, ruderale Stauden/ackerseitige, nördliche Plangebietsgrenze 

entlang der Bahnstrecke 
Beschreibung der Maßnahme:  

Um das Einwandern von Reptilien in den Baubereich zu vermeiden, sind geeignete Habitate entlang 

der nrdl. Verlaufenden Bahn auszuzäunen.  Die ökologische Baubegleitung muss zudem vor Bau- bzw. 
Ertüchtigungsbeginn das Vorkommen einzelner Tiere untersuchen und die genaue Verortung des 

Zaunes festlegen. Tiere sind vor Baubeginn ggf. abzusammeln und in geeignete angrenzende Habitate 

zu verbringen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die nördliche Plangebietsgrenze mittels 

Reptilienzaun auszustatten. Vor Aufnahme der Erdarbeiten ist der Zaun zu errichten und über die 

gesamte Bauphase instand zu halten. Werden dennoch bei laufenden Bauarbeiten besonders 

geschützte Tiere oder Lebensstätten beeinträchtigt, liegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

Nr. 1, 2 oder 3 BNatSchG vor. Die Arbeiten sind dann in dem Bereich sofort zu unterbrechen. Nach 

Unterrichtung der Unteren Naturschutzbehörde ist deren Entscheidung abzuwarten. 

Folgende Kriterien sind für den Zaunaufbau zu erfüllen:  

PVC-Plane min. 60 cm hoch, Befestigung mit angespitzten Holzlatten oder Laterneneisen, Folie ist min. 

10 cm in die Erde einzulassen, um ein "Durchkriechen" der Tiere zu unterbinden.  

Protokollierung der Vermeidungsmaßnahmen und Zusendung an AG und UNB. 

Art der Maßnahme 
 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme 
 Gestaltungsmaßnahme 

  Ausgleichsmaßnahme 
  Ersatzmaßnahme 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Beurteilung des Eingriffs 

 vermieden      vermindert 
 ausgeglichen    ausgeglichen i. V. m. Maßn.-Nr.            nicht ausgleichbar 
 ersetzbar          ersetzbar i. V. m. Maßn.-Nr.                  nicht ersetzbar 

Rechtliche Sicherung der Maßnahme 
 Flächen der öffentlichen Hand Jetziger Eigentümer:  

Flächeneigentümer/ 

Betreiber der Anlage 
 

 Flächen Dritter 
 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme Künftiger Eigentümer: 
 Grunderwerb erforderlich 
 Nutzungsänderung / -beschränkung Künftige 

Unterhaltung: 
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VAFB2  Bauzeitenregelung - Erschließungsbeginn nach Brutzeit im Anschluss der 
Erntearbeiten bzw. im Zeitraum vom 01.09. bis 15.03. des Folgejahres. 

Maßnahmeblatt Maßnahmen-Nr. VAFB2 
V=Vermeidung, CEF = vorgezogene Maßnahme,  

FCS=kompensatorische Maßnahme, S=Schutz, A=Ausgleich, E=Ersatz 

Projekt: B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage nordwestlich der Ortslage 

Stülow“ (Landkreis Rostock) 

Konflikt/Art der Beeinträchtigung 

Beschreibung: Gefährdung von potenziell vorkommenden Bodenbrütern durch die 

Baufeldfreimachung 

Umfang:  Erschließungsarbeiten des Plangebietes 

Maßnahme  Erschließungsbeginn außerhalb der Brutzeit, im Anschluss an Erntearbeiten bzw. im 
  Zeitraum vom 01.09. bis 15.03. des Folgejahres   

Beschreibung der Maßnahme 

Lage der Maßnahme:   Gemarkung Stülow, Flur 2, Flurstücke 111, 30 jeweils teilweise 

Landschaftszone:  Ostseeküstenland 

Ausgangszustand: Intensivacker, ruderale Stauden/ackerseitige, nördliche Plangebietsgrenze 

entlang der Bahnstrecke 
Beschreibung der Maßnahme:  

Um einen Verlust von Gelegen oder die Tötung von Tieren (v. a. Nestlingen) in der Zeit von Ende März 

bis Ende August zu verhindern, ist der Beginn der Baufeldfreimachung (Befahren, Entfernen 

Vegetationsdecke) außerhalb diesen Zeitraumes oder direkt im Anschluss an die Erntearbeiten 

durchzuführen. Um einer Besiedlung durch Brutvögel vorzubeugen, ist ein Brachliegen der Flächen 

über einen Zeitraum von mehr als 10 Tagen innerhalb der Brutzeit (01. April - 31. August) zu 

vermeiden.  

Fallen die Bauarbeiten in die Brutperiode der Bodenbrüter sind frühzeitig vor Brutbeginn 

Vergrämungsmaßnahmen vorzunehmen. Geeignet ist eine regelmäßige Mahd der Baubereiche ab 

Ende März um die Anlage eines Geleges zu vermeiden. Hierzu ist die Vegetationsdecke auf < 5 cm 

Mahdhöhe kurz zu halten und regelmäßig bis Baubeginn zu wiederholen (max. bis 31. August). 

Werden dennoch bei laufenden Bauarbeiten besonders geschützte Tiere oder Lebensstätten 

beeinträchtigt, liegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 BNatSchG vor. Die 

Arbeiten sind dann in dem Bereich sofort zu unterbrechen. Nach Unterrichtung der Unteren 

Naturschutzbehörde ist deren Entscheidung abzuwarten. 

Art der Maßnahme 

 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme 

 Gestaltungsmaßnahme 
  Ausgleichsmaßnahme 

  Ersatzmaßnahme 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Beurteilung des Eingriffs 

 vermieden      vermindert 

 ausgeglichen    ausgeglichen i. V. m. Maßn.-Nr.           nicht ausgleichbar 

 ersetzbar          ersetzbar i. V. m. Maßn.-Nr.                  nicht ersetzbar 

Rechtliche Sicherung der Maßnahme 
 Flächen der öffentlichen Hand Jetziger Eigentümer:  

Flächeneigentümer/ 

Betreiber der Anlage 

 Flächen Dritter 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme Künftiger Eigentümer: 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung / -beschränkung Künftige 

Unterhaltung: 
 Zustimmungserklärung 
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VAFB3  Kleintierfreundliche Einfriedung der Photovoltaikanlage. 

Maßnahmeblatt Maßnahmen-Nr. VAFB3 
V=Vermeidung, CEF = vorgezogene Maßnahme,  

FCS=kompensatorische Maßnahme, S=Schutz, A=Ausgleich, E=Ersatz 

Projekt: B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage nordwestlich der Ortslage 

Stülow“ (Landkreis Rostock) 

Konflikt/Art der Beeinträchtigung 

Beschreibung:    Gefährdung von wandernden Kleinsäugern, Amphibien etc. durch die Einfriedung der 

PV-Anlage 

Umfang:  Einfriedung des Geländes 

Maßnahme  Anlage einer kleintierfreundlichen Zaunanlage   

Beschreibung der Maßnahme 

Lage der Maßnahme:   Gemarkung Stülow, Flur 2, Flurstück 111 

Landschaftszone:  Ostseeküstenland 

Ausgangszustand: PV-Freiflächenanlage  
Beschreibung der Maßnahme:  

Zur Gewährleistung der Durchgängigkeit potenzieller Wanderwege von Kleinsäugern, Amphibien und 

Reptilien ist die umlaufende Zaunanlage unter Einhaltung eines Abstandes zur Geländeoberkante 

Zaun zu montieren.  

Die Bodenfreiheit sollte einen Mindestabstand von 10 cm aufweisen um eine Durchquerung zu 

ermöglichen. 

Art der Maßnahme 

 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme 

 Gestaltungsmaßnahme 
  Ausgleichsmaßnahme 

  Ersatzmaßnahme 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Beurteilung des Eingriffs 

 vermieden      vermindert 

 ausgeglichen    ausgeglichen i. V. m. Maßn.-Nr.           nicht ausgleichbar 

 ersetzbar          ersetzbar i. V. m. Maßn.-Nr.                  nicht ersetzbar 

Rechtliche Sicherung der Maßnahme 
 Flächen der öffentlichen Hand Jetziger Eigentümer:  

Flächeneigentümer/ 

Betreiber der Anlage 
 Flächen Dritter 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme Künftiger Eigentümer: 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung / -beschränkung Künftige 

Unterhaltung: 
 Zustimmungserklärung 
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VAFB4  Einsatz einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) zur Überwachung der 
 genehmigungskonformen Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen. 

Maßnahmeblatt Maßnahmen-Nr. VAFB4 
V=Vermeidung, CEF = vorgezogene Maßnahme,  

FCS=kompensatorische Maßnahme, S=Schutz, A=Ausgleich, E=Ersatz 

Projekt: B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage nordwestlich der Ortslage 

Stülow“ (Landkreis Rostock) 

Konflikt/Art der Beeinträchtigung 

Beschreibung:    Ökologische Baubegleitung 

Umfang:  Überwachung der festgesetzten Artenschutzmaßnahmen zu Vermeidung, Ausgleich 

und Kompensation. 

Maßnahme  Einsatz einer ökologischen Baubegleitung (ÖBB) zur Überwachung der  
  genehmigungskonformen Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen. 

Beschreibung der Maßnahme 

Lage der Maßnahme:   Gemarkung Stülow, Flur 2, Flurstücke 111, 30 jeweils teilweise 

Landschaftszone:  Ostseeküstenland 

Ausgangszustand: Bauphase bis Baufertigstellung 
Beschreibung der Maßnahme:  

Zur Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bauabwicklung, insbesondere zur 

Berücksichtigung des vorsorgenden Artenschutzes, ist eine landschaftsökologische Baubegleitung 

von einem Fachbüro für Artenschutz, die der zuständigen Aufsichtsbehörde vorab schriftlich zu 

benennen ist, durchführen zu lassen.  

Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist die Überwachung der genehmigungskonformen 

Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen einschließlich der Vermeidungs-, 

Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen.  

Die Umsetzung der Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen wie z. B. das Errichten des Reptilienzaunes 

wird mit der Baufirma abgestimmt und dokumentiert. 

Zu benennen sind u. A. folgende Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen: 

 Festlegen des Reptilienzaunverlaufs vor Baubeginn 

 Kabelgräben, Baugruben dürfen nicht länger als notwendig offen bleiben, tgl. Kontrollen, ggf. 

Umsetzen von Kleintieren in sichere, störungsfreie Strukturen außerhalb der Baustelle; 

 Gehölzschutz inklusive Einzelstammschutz an Bäumen; 

 Bauzeitenregelung für Brutvogelarten u. a. 

Art der Maßnahme 

 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme 

 Gestaltungsmaßnahme 
  Ausgleichsmaßnahme 

  Ersatzmaßnahme 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Beurteilung des Eingriffs 

 vermieden      vermindert 

 ausgeglichen    ausgeglichen i. V. m. Maßn.-Nr.           nicht ausgleichbar 

 ersetzbar          ersetzbar i. V. m. Maßn.-Nr.                  nicht ersetzbar 

Rechtliche Sicherung der Maßnahme 
 Flächen der öffentlichen Hand Jetziger Eigentümer:  

Flächeneigentümer/ 

Betreiber der Anlage 

 Flächen Dritter 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme Künftiger Eigentümer: 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung / -beschränkung Künftige 

Unterhaltung: 
 Zustimmungserklärung 



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet PVFA nordwestlich der Ortslage Stülow“ 

 

Umwelt & Planung 2024  37 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen (AAFB) 

AAFB1 Entwicklung von Brachflächen mit Nutzungsoption als Mähwiese. 

Maßnahmeblatt Maßnahmen-Nr. AAFB1 
V=Vermeidung, G=Gestaltung, S=Schutz, A=Ausgleich, E=Ersatz 

CEF = vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

Projekt: B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage nordwestlich der Ortslage 
Stülow“ (Landkreis Rostock) 

Konflikt/Art der Beeinträchtigung 

Beschreibung:  Habitatverbesserung der lokalen Brutvogelgemeinschaften 
Umfang:  Baufeldfreimachung, Überbauung 

 Maßnahme  Entwicklung von Brachflächen mit Nutzungsoption als Mähwiese  
  entlang der Plangebietsgrenze im Norden, Osten des Geltungsbereichs und östlich 
  der Zuwegung 

Beschreibung der Maßnahme 

Lage der Maßnahme:   Gemarkung Stülow, Flur 2, Flurstück 111 

Landschaftszone:  Ostseeküstenland 

Ausgangszustand: PV-Freiflächenanlage  
Beschreibung der Maßnahme:  

Zur Verbesserung der Habitate lokaler Brutvogelgemeinschaften erfolgt die Umwandlung von 

Intensivacker und Anlage extensiver Brachflächen mit der Nutzungsoption als Mähwiese. Auf einer 

Fläche von etwa 9.602 m² wird umlaufend im Norden, Osten um das Sondergebiet und östlich der 

Zuwegung eine Grünfläche entwickelt. Die gesamte Grünfläche ist als eine Brache mit der Nutzung 

als Mähwiesen zu entwickeln. Dabei erfolgt die Ersteinrichtung durch Selbstbegrünung.  

Die Flächen sind nach dem 1. September höchstens 1 x jährlich aber mindestens alle 3 Jahre zu 

mähen. Das Mähgut ist abzutransportieren.  

Die Mahdhöhe mit Messerbalken beträgt 10 cm über der Geländeoberkante. Jegliche Bearbeitung 

der Fläche wie Düngung, Einsaaten, Umbruche oder Bodenbearbeitung sind auszuschließen. Die 

dauerhafte Unterhaltung ist durch den Flächeneigentümer bzw. dem Betreiber abzusichern. 

Art der Maßnahme 

 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme 

 Gestaltungsmaßnahme 
  Ausgleichsmaßnahme 

  Ersatzmaßnahme 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Beurteilung des Eingriffs 

 vermieden      vermindert 

 ausgeglichen    ausgeglichen i. V. m. Maßn.-Nr.            nicht ausgleichbar 
 ersetzbar          ersetzbar i. V. m. Maßn.-Nr.                  nicht ersetzbar 

Rechtliche Sicherung der Maßnahme 
 Flächen der öffentlichen Hand Jetziger Eigentümer:  

Flächeneigentümer/ 

Betreiber der Anlage 

 

 Flächen Dritter 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme Künftiger Eigentümer: 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung / -beschränkung Künftige 

Unterhaltung: 
 Zustimmungserklärung 
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AAFB2 Anlage eines 5 m breiten Blühstreifens mit einer Gesamtfläche von etwa 2.200 m². 

Maßnahmeblatt Maßnahmen-Nr. AAFB2 
V=Vermeidung, G=Gestaltung, S=Schutz, A=Ausgleich, E=Ersatz 

CEF = vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

Projekt: B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage nordwestlich der Ortslage 

Stülow“ (Landkreis Rostock) 

Konflikt/Art der Beeinträchtigung 

Beschreibung:  Ausgleich für den Habitatverlust nachgewiesener Feldlerchenreviere 
Umfang:  Habitatverlust durch Überbauung 

 Maßnahme  Anlage eines min. 5 m breiten Blühstreifens entlang der Plangebietsgrenze 

Beschreibung der Maßnahme 

Lage der Maßnahme:   Gemarkung Stülow, Flur 2, Flurstück 111 

Landschaftszone:  Ostseeküstenland 

Ausgangszustand: intensiv bewirtschaftete Ackerflächen 
Beschreibung der Maßnahme:  

Entlang der west- und südlichen Plangebietsgrenze erfolgt die Anlage eines min. 5 m breiten 

Blühstreifens auf einer Gesamtlänge von etwa 440 m. Ziel ist eine dauerhaft naturschutzgerechte 

Pflege zur Ansiedlung und Erhaltung von Ackerwildkräutern. Es werden keine Kulturen angebaut. Ziel 

ist die Ausbildung einer heterogenen Vegeationsstruktur mit mehreren locker wüchsigen Bereichen. 

Zu verwenden ist zertifiziertes, regionales Saatgut für das Nordostdeutsche Tiefland (z. B. 

Regiosaatgutmischung Feldraine und Säume der FA RegioZert). 

Pflegeschnitte sind zur Erhaltung der Struktur- und Blühvielfalt nur außerhalb der Hauptbrutzeit 

zulässig (von Ende August bis Mitte Februar). Die Maßnahmenfläche kann alle vier Jahre 

umgebrochen und neu angesät werden um Dominanzen einzelner Arten vorzubeugen. 

Aussaatzeitraum bis spätestens 30. April, Herbstaussaaten außerhalb der Hauptbrutzeit im August 

bis Mitte September möglich. Anwalzen der Ansaat (Lichtkeimer!). Das Pflegeregime mittels 

Schröpfschnitt, Mulch- und Pflegeschnitten ist auf die ausgewählte Saatgutmischung anzupassen, so 

dass die natürliche Samenverbreitung der Pflanzen gewährleistet ist. Das Pflegeregime ist ab dem 10. 

Juli lediglich hälftig vorzunehmen. Dabei wird die Fläche der Länge nach geteilt um die o. g. 

heterogene Struktur und einen verlängerten Blühaspekt zu erzielen. 

Die dauerhafte Unterhaltung ist durch den Flächeneigentümer abzusichern.  

Art der Maßnahme 

 Vermeidungs-/Minderungs-/Schutzmaßnahme 

 Gestaltungsmaßnahme 
  vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

  Ersatzmaßnahme 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn  mit Baubeginn  mit Bauabschluss 

Beurteilung des Eingriffs 

 vermieden      vermindert 

 ausgeglichen    ausgeglichen i. V. m. Maßn.-Nr.            nicht ausgleichbar 

 ersetzbar          ersetzbar i. V. m. Maßn.-Nr.                  nicht ersetzbar 

Rechtliche Sicherung der Maßnahme 
 Flächen der öffentlichen Hand Jetziger Eigentümer:  

Flächeneigentümer  Flächen Dritter 

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme Künftiger Eigentümer: 

 Grunderwerb erforderlich 

 Nutzungsänderung / -beschränkung Künftige 

Unterhaltung: 
 Zustimmungserklärung 
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6 Zusammenfassung  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Retschow hat die Aufstellung des Bebauungsplanes 

(B-Plan) Nr. 6 "Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage nordwestlich der Ortslage 

Stülow" beschlossen um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für das Gebiet zu 

schaffen.  

Das Plangebiet ist etwa 6 ha groß und wird überwiegend durch landwirtschaftliche 

Nutzflächen geprägt. Die mit der Ausweisung als Sondergebiet PV festgelegte Fläche weist 

eine Größe von 43.520 m² auf. Mit einer festgelegten GRZ von 0,6 ohne zulässige 

Überschreitung werden max. 26.112 m² mit PV-Modulen überschirmt.  

Mit der Errichtung baulicher Anlagen auf bislang nicht bebauten Grundflächen entstehen 

gemäß § 1a BauGB (Baugesetzbuch) in Verbindung mit Regelungen des BNatSchG 

(Bundesnaturschutzgesetz) unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft, anzusprechen 

ist insbesondere neben dem Schutzgut „Landschaft/Ortsbild“ der Biotop- und Artenschutz.  

Im Rahmen des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wurde für die nach 

Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Arten und für alle europäischen Vogelarten 

die Betroffenheit von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG geprüft. 

Für die Artengruppen Brutvögel und Reptilien erfolgte im Jahr 2023 eine Kartierung. Alle 

übrigen planungsrelevanten Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie wurde über eine 

Potenzialabschätzung im vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag abgehandelt. 

Im Ergebnis der Potenzialeinschätzung ist für die potenziell vorkommenden Bodenbrüter eine 

Bauzeitenbeschränkung zu realisieren, das heißt, dass der Beginn der Baufeldfreimachung 

(Befahren, Entfernen Vegetationsdecke) außerhalb der Brutzeit von Ende März bis Ende 

August bzw. direkt im Anschluss an die Erntearbeiten durchzuführen ist (VAFB2).  

Darüber hinaus ist ein Brachliegen der Bauflächen über einen Zeitraum von mehr als 10 Tagen 

innerhalb der Brutperiode (01. April - 31. August) zu vermeiden. Für Bauarbeiten, welche sich 

in den Zeitraum der Brutperiode erstrecken, sind geeignete Vergrämungsmaßnahmen wie 

eine regelmäßige Mahd zu ergreifen.  

Um das Einwandern von geschützten Reptilienarten in den Baubereich zu verhindern, ist über 

die gesamte Bauphase ein Reptilienschutzzaun an der nördlichen Plangebietsgrenze zu 

errichten und bis Bauabschluss instand zu halten (VAFB1). 

Zur Sicherung der Durchgängigkeit für Kleinsäuger und andere Tierarten ist die Zaunanlage 

unter Einhaltung eines Abstandes von max. 20 cm ab Geländeoberkante bis Zaun zu montieren 

(VAFB3). 

Die dauerhafte Entwicklung und Sicherung extensiver Brachflächen mit der Nutzungsoption 

als Mähwiese im Norden, Osten des Plangebietes auf etwa 9.602 m² Fläche dient primär der 

Habitatverbesserung der lokalen Brutvogelgemeinschaften (AAFB1). Mit der Anlage eines min. 

5 m breiten Blühstreifens auf einer Mindestfläche von 2.200 m² entlang der west- und 

südlichen Plangebietsgrenze erfolgt ein Ausgleich für den Verlust vorhandener Feldlerchen im 

Plangebiet (AAFB2). 
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Zur Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bauabwicklung insbesondere zur 

Berücksichtigung des vorsorgenden Artenschutzes, ist eine landschaftsökologische 

Baubegleitung von einem Fachbüro für Artenschutz durchführen zu lassen (VAFB4).  

Mit den unter Kap. 5 genannten Artenschutzmaßnahmen kann einem Wertverlust des UG 

durch die Überschirmung von Freiflächen effektiv entgegen gewirkt werden.  

Nachhaltige Beeinträchtigungen europäischer Vogelarten und Arten des Anhangs IV der Flora-

Fauna-Habitat-Richtlinie sind daher nach Realisierung der Vermeidungs-, 

Ausgleichsmaßnahmen nicht zu erwarten. 
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan Nr. 6 „Sondergebiet PVFA nordwestlich der Ortslage Stülow“ 
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Anlage 3:  Karte Brutvogelerfassung 2024. 


